
 
Kostenübersicht Nutzung des Freilichtmuseums zur Eheschließung – 1. Ergänzung 
 
zuzüglich zu den im 10. Sächs. Kostenverzeichnis geregelten Gebühren für den Verwaltungsakt einer 
Eheschließung, werden für die Nutzung der Traustube (Haus Nr. 14, EG, 1. Raum links) im Freilichtmuseum 
Seiffen, folgende Kosten in Rechnung gestellt: 
 
     

1. Nutzungs- und 
Bereitstellungspauschale, 
gem. 
Verwaltungskostensatzung 

 375,- EUR, 
inkl. USt. 

2. Nutzungs- und 
Bereitstellungspauschale,  
gem. 
Verwaltungskostensatzung 

gilt für Paare, 
bei denen mindestens ein Partner nachweislich  
ehemals in der VG Kurort Seiffen/Erzgeb. 
hauptwohnsitzrechtlich  
gemeldet war* 

281,25 EUR,  
inkl. USt. 

3. Nutzungs- und 
Bereitstellungspauschale,  
gem. 
Verwaltungskostensatzung 

gilt für Paare, 
bei denen mindestens ein Partner nachweislich  
aktuell in der VG Kurort Seiffen/Erzgeb. 
hauptwohnsitzrechtlich  
gemeldet ist* 

187,50 EUR,  
inkl. USt. 

 

 * Gültig zum Zeitpunkt der Eheschließung  
 

 Separater Eintritt für die Eheschließungsgesellschaft entfällt im Zusammenhang mit der Eheschließung 
(je 1 h vor bzw. 2 h nach der Eheschließung) im Freilichtmuseum 
 

 Catering oder Musikalische Umrahmung (außerhalb der standesamtlichen Trauzeremonie) sind ggf. 
eigenständig zu organisieren und zwingend mit der Museumsleitung mindestens 4 Wochen vor dem 
Nutzungstermin schriftlich abzusprechen 

 


